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3. Abschnitt

Bestimmungen betreffend die Durchführung von elektronischen Auktionen
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§ 124. Grundsätzliches

§ 125. Allgemeine Bestimmungen betre end die Durchführung

von elektronischen Auktionen

§ 126. Besondere Bestimmungen für die Durchführung von

einfachen elektronischen Auktionen

§ 127. Besondere Bestimmungen für die Durchführung von

sonstigen elektronischen Auktionen

4. Abschnitt

Bestimmungen für den Abschluss von Rahmenvereinbarungen und die

Vergabe von Aufträgen auf Grund von Rahmenvereinbarungen

§ 128. Allgemeines

§ 129. Abschluss von Rahmenvereinbarungen

§ 130. Vergabe von Aufträgen auf Grund von

Rahmenvereinbarungen

5. Abschnitt

Bestimmungen über den wettbewerblichen Dialog

§ 131. Allgemeines

§ 132. Teilnehmer am wettbewerblichen Dialog

§ 133. Dialogphase

§ 134. Au orderung zur Angebotsabgabe und Vergabe des

Auftrages

3. Teil

Rechtsschutz vor dem Bundesverwaltungsgericht

§ 135. Allgemeines

§ 136. Zusätzliche organisationsrechtliche Vorschriften

§ 137. Zusätzliche verfahrensrechtliche Vorschriften

4. Teil

Außerstaatliche Kontrolle und zivilrechtliche Bestimmungen

§ 138. Korrekturmechanismus und Verfahren der Republik

Österreich mit der Kommission

§ 138a. Empfang und Verarbeitung elektronischer Rechnungen

§ 139. Schadenersatzansprüche und Rückgri  gegen den

begünstigten Bieter

§ 140. Rücktrittsrecht des Auftraggebers

§ 141. Verhältnis zu sonstigen Rechtsvorschriften

§ 142. Zuständigkeit und Verfahren

(Anm.: § 143. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018)

5. Teil

Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 144. Strafbestimmungen
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§ 145. Inkrafttretens- und Übergangsvorschriften

§ 146. Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen

§ 147. Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes

§ 148. Vollziehung

§ 149. Verweisungen, personenbezogene Bezeichnungen

§ 150. Bezugnahme auf Rechtsakte der Union

 

Anhang I: Liste der Militärausrüstung

Anhang II: Verzeichnis der Tätigkeiten gemäß § 5 Z 1

Anhang III: Prioritäre Dienstleistungen

Anhang IV: Nicht-Prioritäre Dienstleistungen

Anhang V: Liste der einschlägigen Berufs- und Handelsregister bzw.

Bescheinigungen und eidesstattlichen Erklärungen gemäß

den §§ 60 Abs. 1 Z 1 und 61 Abs. 2 Z 1

Anhang VI: Angaben, die im Oberschwellenbereich in

Bekanntmachungen gemäß den §§ 38, 45, 46, 53 und 112

enthalten sein müssen

Anhang VII: Angaben, die in Bekanntmachungen über Subaufträge

(gemäß § 118) enthalten sein müssen

Anhang VIII: Muster für die Bekanntmachung von Vergabeverfahren im

Unterschwellenbereich

Anhang IX: Merkmale für die Veröffentlichung

Anhang X: Anforderungen an die Vorrichtungen für die elektronische

Entgegennahme der Anträge auf Teilnahme oder der

Angebote

 

Anmerkung

1. Das Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 wurde in Artikel 1 des BGBl. I Nr. 10/2012 kundgemacht.

2. Betragsanpassungen: BGBl. II Nr. 58/2012; BGBl. II Nr. 513/2013; BGBl. II Nr. 438/2015; BGBl. II Nr. 411/2017
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